
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2009/2/27 2008/02/0377
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.2009

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §5 Abs2;

StVO 1960 §99 Abs1 litb;

Rechtssatz

Eine kurze Zeit des Wartens auf das Eintre8en von Polizeiorganen mit dem Alkomaten ist zweifellos zumutbar (Hinweis

E 18. Juni 2007, 2007/02/0170; sowie zur Zumutbarkeit des Wartens bei Regen und Absinken der Temperatur im

Oktober nach Mitternacht Dittrich/Stolzlechner, aaO § 5 Rz 115).

Schlagworte

Alkotest Verweigerung
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